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Zur Geschäf gsEtel l .e gelaflgt:
a l n  1 - L 2 . 0 6  u m  9 . 0 0  U h r

Gern. S 310 A.bs. 3 ZpO an Stsel-Ie der
verkündung zugpce j lr .  d Kläge!
am ./ '  d Bektagt e;
aft 

,/.

urteil

Namen des Volkes
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Rechtsanvralt Peter Sermond,
Kornb lumenweg  9 ,  6S2AL  Wiesbaden ,  Gz .
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In dem Rechesshreits

x  , R  _

gegen

HUK-Coburg Haf rpf l icht-UnLerstützr1ngskagse kraf t f  ahrender Eeamter
Deu tsch fands  a .C . .  Ma idze r  S t r .  9e - i02 ,  651e9  l , t i esbaden ,  cz . :

05 -LL  518 -137029-V ,  ve r t r .  du rch  d .  Vo rE tand

Prozessbevof lmächtigte :

hat das Amtsgericht r, i  j -esbaden,

durch RLchter am Antsgelicbt Ku-bsch
il l l  vereinfachten Verfahren nach S 49S a Abs. 1 ZpO auf elund d.er biszum 10 .LL .2006  be i  ce r i ch t  e ingegangenen  Sch r j f t sä tze
f ü r  R e c h t  e r k a n n E :

Die Beklagte wird verurtsel l t ,  an aten Xtäger 153,?3 EURO nebFt S g
z insen  ü5e r  dem Bas isz ins  se i t  de l t t  19 -05 :2006  o . ,  uu . t i " n .

Die Koeben des Recht.EstrelCs hat die Beklagte zu tsragen.

Das UrtseL1 i€t vorläufig voltstsreckbar-

- Beklagte -

Rechteanwalt Burkhard Mr
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van der Darstel-1ung des Tatbestandes
aDqe6ehen,

wird gemäß S 313 A.bs. l- Satz 1 ZpO

Dem Kläger steht gegen dje Beklagte ein Anspruch auf Zahlrrng weiEerenSch.adensersat zes wegen eines verkehrsL.urfal.1ä , uÄ it . tz.ZOOS in Höhe van153 ,73  EL 'RO aus  SS 7 ,  17  SCVG,  I  N r ,  1  p f l vc  zu .

Die Haftunq der Beklaqten aLs Haftpfl  ichtversicherung ist dem crundendch  und  aüch  de r  Höh ;  nach  ru  e rsäczen .

Der Kläger vTar als ceschädigter aus einem VerkehreunfalL dazuberechtigt, sowohl einen Saahverständiger., ,u beaüiiragen, um die HöhedeE entstandenen Schadens feststeLl-en Zu 1assen, _i. _a,arl 
"rna,RechtsanwaLt zur DurchEelzung seiner ,A.nsprüche zu beauftragen.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur vol len überzeugung desGerichtes fest, dass der Ktäger dem Sachverständigen 374,10 EUROgezahlt hat., dies ergibt sich auE der Bestätigung des Sachverständigenv o m  0 5 .  0 9 . 2 0 0 6  .

Darüber hinaus ist das cerich! nach VernehmunE des zeug,en Sermond davon
,jf : t?gyg! I das€. der KLäger an den zeugen Seräond einei Berrag';;- 

---

.  292 ,2 l ,EvRo  gezah l t  ha r .

Nach BegLeichung der Rechnungen des Sachverständiqen und des
Rechtsanwaftes durch den Kläter ist dem K1äger ei i  Vermögensschaden inHöhe von 666,31 EIIRO entstanden. oarauf zahite die Beklaöte aflerdinoenur .  e inen . .BeErag  vo r f ,  b !2 ,F9  fOFö  t t ovon  33S ,10  E rJRo  

" "4  
J ; ;  

- - - -  - - - - " -

Sachvers Cändrgenkosten und 1??,48 EpRO aul die Rechtsanwaltskosten
enEfielen.^Dem Ktäger stebr j_edo.c.Häuch noch die Diverenz in Höhe von
t f r ,  / r  t 1 u t 1 L ,  z u .

Das cericht te:tt  ausdrücklich nj.cht auf Auffassunq des
BeklagtenvertreCers, dass m]r die KoEten erstattun;sfähig sind. die beieinqr ex-ante -Betrachtung erfordert ich seien. Viei.;ehr EInd im Rahroendes  S  249  f f , .  BGB d ie  Ko l ren  zu  e rE ra ! . t en ,  d ie  e in  ve rs j -ä r . t i dFF
rvirLscnatElrcn oenkender Mensch in der Lage d"" ä";;aä;#;;"; i t ,
zweckmäßig und noub'endig halten durfte. DIe crenze wird äurch eine
entsprechende Anwendung des S 254 A.bs, 2 BGB geset.zt ' ,  (vg]. pal-andt,
BGB,  55  Au f l .  I  S  249 t  Rz .  : . 2  m .w .N . ) .  D ie  Bek laE te  konn te  den  E rsa tz
dieses Schadens attenfafLs dann verweigern, ,eni d.er Kl-äger seinePfl icht zur Schadensminderung aus S 25I Abs. 2 BcB verleLzt hat undmithin die Kosten den erfordörl ichen Geldbetrag jm Sinne ä." S-zig-l_U".2 BGB überschreiten,

Eine solche Pfl ichtverletzung kain Eich zum elnen durch ein
Augweilverschulden bei der !"tahl des zu beauf,tragenden Sachverständigen
ergeben, zum anderen dadurch, dass der K1äger dle Rechnung bezahle üaeohne für ihn erke[. lbar hierfür verpfl ichteE zrr sein. oie
Votaussetzungen einer solchen pfl ichtverleLzung sind aber hoheAnfordenlngen zu stel len. Es ist dem ceschädj-gien bei der Auswahl des
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den K1äser *=l;;;';;-;1f;3i!:ätll3"äjiä*.
genommen werden soll-Ee.i:::ri**i;::"'ii*.. tllift iiiä****äi+u*Ll,k il;i
Es begründet auch keine pf l ichtv€rleEzung de€ ce€chädigEen, weqn dieser
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zinsen sind als Rechrshänsiskeltszinsen

Die Kos Ceient.scheidung beruht auf S 9f, ZpO-

ffi.r#"$;:"lr:oiirl,?r]"äläir,qe volrsEreckbarkeir ersibE sich aus den
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Anlagen zu AG Wiesbaden, Urteil v. 1.12.2006 - 92 C 940/06 - 28

LeEtes außergerichtl. Schreiben an HUK-Coburg:

per Telefax 7605-170

HUK Coburg

Abt. KH-Schaden Niederlassung Wjesbaden

Mainzer Straße 98-102

65189 Wiesbaden

lhr Zeichen: / lhre Nachricht voml
Mein Zeicheni (bitte immer angebenl)
Datum:

o5-wv
x-v-offis

19 . Januat 2007

Verkehrsunfall vom tl#.1 2.2005

bei lhnen versichertes Klz: Wl#79
X##./, HUK

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider wifd von der HUK-Coburg wieder einmal die Abwicklung eines Verkehrsunfallschadens
unnötig erheblich verkompliziert, so dass spezielle Kenntnisse eines
Verkehrsrechtsspezialisten-Rechtsanwaltes benötigt werden.

Es sei die Anmerkung gestattet, dass bei diesem. völlig unnöligen, Verhalten der HUK-
Coburg es unverständlich ist, dass ausgerechnet die HUK-Coburg immer wieder versucht,
gerichtlich durchzusetzen, dass eine Verkehrsunfallbearbeitung einfach gelagert wäre, und
dann die Rechtsanwaltskosten auf unangemessene Sätze küzen will.

Beieinem Verhalten der HUK-Coburg, wie im vorliegenden Fall, kann keinesfalls von einer
untefdurchsclrnitt l ichen Angelegenheit gesprochen werden. das Schreiben vom 03.02.2006
zeigt, dass auch dieser Fall wieder einmal überdurchschnittlich kompliziert und umfangreich
wrd.



Der Geschädigte hat sich einen anerkannten Sachverständigen gewählt, der
Sachverständige hal eine völl ig ordnungsgemäße Rechnung erstellt, diese Rechnung wurde
vom Geschädigten bezahlt.

Daran ist nichts zu bemängeln.

Trotzdem werden von HUK-Coburg die Sachverständigenkosten nichl vollumfänglich
bezahlt, sondern nach, untauglichen. falschen vielzu niedrigen, versicherungsbeeinflussten
BVSK-Sätzen erstattet.

Offenbar wurde nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass der Schaden dem Geschädigten
entstanden ist, ich musste daher meinem Mandanten raten, mir unvezüglich Klageauftrag
zu erteiien.

Wieder einmal muss also wohl ein Kleinbekag eingeklagt werden und das Gericht damit
belästigt werden, dass die HUK-Coburg auf Biegen und Brechen versucht, in rechtswidriger
Weise die Regulaerungskosten auf Kosten anderer zu drücken.

Die Mandantschafl wurde umfänglich über die bestehenden rechtlichen Probleme beraten.

Die Rechtslage ist völlig eindeutig, es is{ vielfach entschieden, dass die
Sachverständigenkosten, so, wie sie entstanden sind und talsäcltlich bezahlt wurden,
selbstverständlich zu erstatten sind.

Angesichts dessen, dass auf Grund bisheriger Erfahrungen mit der HUK-Coburg ohnehin
offenbar nicht mehr damit zu rechnen ist, dass die Angelegenheil außergerichtlich noch
weitergehend vollumfänglich erledigt werden kann, wefden die durch die Beauftragung des
Unterzeichners außergerichtlich entslandenen Rechtsanwaltskosien, die der Mandantschaft
in Rechnung gestellt wurden, nachträglich mitgeteilt:

Gebührenwerf 1.950.10 €

Leicht überdurchschnittlich und schwierige Angelegenheit

1.6 Geschäftsgebühr Nr. 2400 VV-RVG

Post-/Telekommunikationspauschale Nr. 7002 W-RVG

212,80 €

20,00 €

4 0 3 0 €

Hebeqebühr Nf. 1009 W-RVG 19.11 €

Zwischensumme

16% lVehrwertsleuer Nr.7008 W-RVG

Gesamtbetrag 292,21E

Die Gebühren wurden dem Geschädigten in Rechnung gestellt und vom diesem bezahlt.



Klagebegründung auszugsweisei

Klage

ln dem Rechtsstreil

des A X.R wegt#,ss lwlw,

- Klägefs -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Peter Sermond, Kornblumenweg g, 6520'1
Wiesbaden

g e g e n

HUK-Coburg, Haftpflicht-Unterstüizungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G.,
vertreten durch den Vorstand, l\rainzer Str 98-'1 02, 651 89 Wiesbaden

- Beklagte -

wegen Verkehrsunfall-Schadensersatz

zeige ich an, dass ich den Kläger auch im streitigen Vefahren vertrete

Namens und im Auftrag des Klägers erhebe ich Klage gegen die Beklagte mit dem Antrag,
die Beklagte zu verurteilen,

an den Kläger 153,73 € nebst 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz zu
zanten.

Begründung:

Der Kläger ist Halter und Eigentümer des PKW #*HfA+, die Beklagte ist Haftpflichtversicheref
des PKW *Hf###.

Zwischen beiden Fahzeugen kam es am lt#.12.2005 zu einem Verkehrsunfall

Der bei der Beklagten versicherte PKW fuhr auf das Fahzeug des Klägers auf.

Es kam zum Sachschaden.



Unfallhergang, volle Einlrittsverpfl ichlung der Beklagten, Eigentumsverhältnisse,
Schadenshöhe in Höhe von (Totalschaden) '1.550,00 € nebst Nebenkoslen sind zwischen
den Parteien außergerichtlich unstreitig gestelltworden.

Die Beklagte regulierte jedoch folgende, dem Kläger definitiv entstandene Schadensposition
nicht vollständig:

Für die Bewertung des Sachschadens sind Sachverständigenkosten in Höhe von 374,10 €
angefallen, die der Kläger bezahlt hat.

Die gegnerische Versicherung zahlt allerdings nur 335.10 €.

Die Differenz von 39,00 € wird mit der Klage geltend gemacht.

Außerdem sind für die Abwicklung des Unfalles Rechtsanwaltskosten angefallen in Höhe
einer 1,6 Geschäftsgebülrr Nr. 2400 W-RVG aus einem Gesamtstreitwert von 1.950,10 ?.

Der Kläger hat die Kosten bezahit.

Die dem Kläger deflnitiv aufgrund des Verkehrsunfalls entstandenen Schäden sind von der
Beklaoten zu ersetzen.

Auch ein letztes Aufforderunosschreiben vom 13. Februar 2006

Anlage K1

brachte le,der kernen Erfolg. so dass Klage gebolen war.

Sermond

Rechtsanwalt


